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Treibhausgas-Emissionen der Abfallentsorgung 
Die Entsorgung von Abfällen verursacht Emissionen von Kohlendioxid CO2, Methan CH4 und Lachgas 
N2O. CO2 entsteht bei der Verbrennung von Abfällen, CH4 entsteht beim anaeroben Abbau von 
kohlenstoffhaltigen Abfällen auf Deponien und in Kompostier- und Vergärungsanlagen. N2O 
entsteht hauptsächlich bei der Behandlung von Abwasser sowie der Trocknung und Verbrennung 
von Klärschlamm. 

 
Abbildung 1: Treibhausgasemissionen der Abfallentsorgung in tausend Tonnen CO2-equ. Quelle: Fig.7- 3, NaƟonal Inventory 
Report of Switzerland submission 2023). Die Treibhausgasemissionen der Abfallentsorgung betragen insgesamt 3.65 Mio.t 
CO2-eq in 2021. Davon stammen 2.40922 Mio.t CO2 aus der Verbrennung von Abfällen in KVA und 
Sonderabfallverbrennungsanlagen (1A1 Energy Industries, Daten aus 1. A. 1. A. iv, Table 1A(a), Submission 2023). 

Die Treibhausgasemissionen aus der gesamten Abfallentsorgung (inkl. Deponien, Zementwerke und 
Kläranlagen) machen in etwa 8.8 % der gesamten Treibhausgasemissionen der Schweiz aus. Die 
Treibhausgasemissionen nur aus der Abfallverbrennung (KVA, Zementwerke, 
Sonderabfallverbrennung) machen zusammen circa. 6.8% aus. 

CO2- Emissionen aus Kehrichtverwertungsanlagen (KVA) 
Die fossilen CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Abfällen in KVA betragen ca. 2.1 Mio. Tonnen. 
In diesem AbschniƩ wird dargestellt, wie und warum diese Emissionen entstehen. 

Das schweizerische Umweltschutzgesetz (USG) schreibt vor, dass Abfälle für die Ablagerung so 
behandelt werden müssen, dass sie möglichst wenig organisch gebundenen Kohlenstoff enthalten 
(USG Art. 30c Abs.1). Organisch gebundener Kohlenstoff ist auf Deponien unerwünscht, weil er dort zur 
Bildung von Methan (CH4) führt, einem stark klimawirksamen Gas. Diese gesetzliche Bestimmung wird 
in der entsprechenden Ausführungsverordnung (Abfallverordnung, VVEA) mit einem Deponieverbot für 
Abfälle, die mehr als 2 Gewichtsprozente organischen Kohlenstoffes enthalten, umgesetzt (Anhang 5 
Ziff. 5.2 VVEA). 

Es gibt aber viele Abfälle, die weit mehr als zwei Gewichtsprozent Kohlenstoff enthalten: 
Siedlungsabfälle enthalten beispielsweise ca. dreissig Gewichtsprozent organischen Kohlenstoff, 
Klärschlamm und brennbare Bauabfälle (vorwiegend Altholz) noch mehr. Diese kohlenstoffreichen 
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Abfälle dürfen nicht auf Deponien abgelagert werden. Es braucht zuerst eine Senkung ihres 
Kohlenstoffgehaltes. 

Die einzige Möglichkeit, den Kohlenstoffgehalt des Abfalls zu senken, ist die Verbrennung, d.h. die 
Oxidierung des Kohlenstoffes (C) zum gasförmigen Kohlenstoffdioxid CO2. Diese Tatsache widerspiegelt 
sich in Artikel 10 der Abfallverordnung, der eine Pflicht zur thermischen Behandlung für brennbare 
Abfälle vorschreibt. Den im Abfall enthaltenen Kohlenstoff in CO2 umzuwandeln ist daher eine gesetzliche 
Pflicht. Die CO2-Emissionen aus der thermischen Behandlung von Abfällen entstehen somit nicht als 
Konsequenz einer frei steuerbaren wirtschaŌlichen AkƟvität, sondern aus der Wahrnehmung eines 
gesetzlich vorgeschriebenen EntsorgungsauŌrags. 

Die KVA-Betreiber haben die Pflicht, die angelieferten Abfälle gesetzkonform zu behandeln. Sie 
müssen diese möglichst vollständig verbrennen, damit die Rückstände (Schlacke) höchstens zwei 
Gewichtsprozent unverbrannte Anteile, gemessen als gesamter organischer Kohlenstoff, enthalten 
(Art. 32 Abs.2 Bst. e VVEA). In anderen Worten, die KVA-Betreiber sind gesetzlich verpflichtet, den 
im Abfall enthaltenen Kohlenstoff möglichst vollständig in CO2 umzuwandeln. Sie müssen in diesem 
Sinne die CO2-Emissionen der KVA maximieren, um spätere, viel klimaschädlichere CH4-Emissionen 
aus Deponien zu vermeiden. 

Die CO2-Emissionen, die bei der Verbrennung einer Tonne Abfall entstehen, hängen ausschliesslich vom 
Kohlenstoffgehalt des angelieferten Abfalls ab. Dieser Parameter kann nicht routinemässig gemessen 
und kann vom KVA-Betreiber nicht beeinflusst werden. Damit bleibt festzuhalten, dass der Betreiber 
einer KVA keinen direkten Einfluss auf die CO2-Emissionen seiner Anlage hat. 

Fossile CO2-Emissionen aus KVA  
Die CO2-Emissionen werden in zwei Kategorien unterteilt: fossil, wenn der Kohlenstoff fossilen 
Ursprungs ist (Erdöl, Kohle, Erdgas) und biogen, wenn der Kohlenstoff pflanzlichen Ursprungs ist 
(Holz, Papier, Kautschuk, Baumwolle, usw.). Emissionen, welche durch die Verbrennung von 
biogenem Kohlenstoff entstehen, gelten als klimaneutral. Massgebend für die Treibhausgasbilanz 
ist nur der fossile Anteil der Emissionen. 

Abfall ist ein heterogenes Gemisch, das sowohl fossilen als auch biogenen Kohlenstoff enthält. Der 
Anteil an fossilem Kohlenstoff in einem Gemisch kann mit einer Messung des Kohlenstoff-Isotops 14C 
ermittelt werden. Messungen der KVA-Abgase mit dieser Methode haben ergeben, dass der Anteil an 
fossilem C im Abfall bei 48 % liegt. Damit sind nur 48 % der CO2-Emissionen aus der Abfallverbrennung 
klimarelevant. Neuere Messungen zeigen einen Trend zu einem niedrigeren Gehalt an fossilem 
Kohlenstoff, möglicherweise aufgrund der zunehmenden Substitution von Plastik durch Karton in 
Verpackungsmaterialien und des steigenden Anteils von Holz im Bauwesen. 

Es ist sehr umständlich, den gesamten Kohlenstoffgehalt im Abfall zu messen. Da aber die Oxydation 
von C zu CO2 Energie freisetzt, besteht eine empirische Korrelation zwischen dem Heizwert des 
Abfalls und seinem Kohlenstoffgehalt. Diese Korrelation lässt sich wie folgt ausdrücken: 

𝐶்௧ 
𝑔

𝑘𝑔
൨ = 264 +  ൬𝐻௨ 

𝑀𝐽

𝑘𝑔
൨ − 10൰ ×

98

5
 

(1) 

Mit  

 CTotal: Der Gehalt an organischem Kohlenstoff (fossil und biogen) des Abfalls in g C pro kg Abfall. 

 Hu: der Heizwert des Abfalls in MJ pro kg, hergeleitet aus der gemessenen Dampfproduktion im 
Kessel der KVA. 

Der Heizwert Hu von Abfall variiert zwischen 11 und 12 MJ pro kg (vgl. Abbildung 2). Setzt man diese 
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Werte in der obigen Formel ein, ergeben sich Werte zwischen 283.6 und 303.2 g C pro kg für den 
gesamten Gehalt an organischen Kohlenstoff im Abfall. 
 

 
Abbildung 2: Heizwert Hu in MJ pro Kilo Abfall, JahresmiƩelwert gewichtet nach Abfallmenge über alle KVA. Die numerischen 
Werte der dargestellten Daten sind in Anhang 1 zusammengestellt. 

Wie oben erwähnt sind nur 48% des gesamten Kohlenstoffs fossilen Ursprungs 

𝐶௦௦ 
𝑔

𝑘𝑔
൨ = 0.48 × 𝐶்௧ 

𝑔

𝑘𝑔
൨ (2) 

Geht man von einer vollständigen Umwandlung des fossilen C in CO2 aus (was mit einer Zunahme des 
Molekulargewichtes von 12 auf 44 verbunden ist), kann man nun den Emissionsfaktor für fossiles CO2 
aus der Abfallverbrennung berechnen 

𝐸𝐹 𝐶𝑂ଶ,௦௦ 
𝑔

𝑘𝑔
൨ = ൬0.48 × 𝐶்௧ 

𝑔

𝑘𝑔
൨൰ ×

44

12
 

(3) 

Liegt der Heizwert zwischen 11 und 12 MJ pro kg, ergeben sich Emissionsfaktoren zwischen 499 und 
534 g fossiles CO2 pro kg Abfall. Bei einer verbrannten Abfallmenge von 4 Millionen Tonnen entstehen 
demnach ca. 2.1 Millionen Tonnen fossiles CO2. Diese Brutto-Emissionen an fossilem CO2 werden 
aus dem Produkt von Emissionsfaktor und verbrannte Abfallmenge errechnet. 

𝐸𝐹 𝐶𝑂ଶ,௦௦ ×  𝑀௩ = 𝐸𝑀௨௧௧ 𝐶𝑂ଶ,௦௦ ≡ 𝐸𝑀 (4) 

Mit: 

 Mv: In den Schweizer KVA verbrannte Abfallmenge, in Tonnen Abfall pro Jahr (Abbildung 3) 
 EMB: Die BruƩo-Emissionen der Schweizer KVA, in Tonnen fossiles CO2 pro Jahr (Abbildung 7, 

orange Kurve) 
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Abbildung 3: In den Schweizern KVA Verbrannte Abfallmenge Mv in Tonnen pro Jahr. Die numerischen Werte der 
dargestellten Daten sind in Anhang 1 zusammengestellt. 

NeƩo-CO2 Emissionen aus KVA 
Die ProdukƟon von Wärme und Strom in den KVA und die Rückgewinnung von Metallen aus 
Verbrennungsrückstände (Schlacke und Filterasche) führen zu indirekten CO2 -Einsparungen. Die 
NeƩo-CO2 -Emissionen pro KVA ergeben sich folglich aus der Differenz zwischen den BruƩo fossilen 
CO2 -Emissionen, den mit einem entsprechenden Emissionsfaktor gewichteten Elektrizitäts- und 
Wärmelieferungen an DriƩe und den indirekten Einsparungen aus der Metallrückgewinnung 

𝐸𝑀ே௧௧ 𝐶𝑂ଶ,௦௦ = 𝐸𝑀 − 𝐸𝐹 × 𝐸 − 𝐸𝐹௪ × 𝐸௪, − 𝑀𝑅𝑊௧ (5) 

ProdukƟon von Strom 
Sämtliche Schweizer KVA sind mit einer DampŌurbine ausgerüstet und produzieren Strom aus der 
Wärmeenergie, die bei der Verbrennung des Abfalls freigesetzt wird. Die gesamte jährliche 
StromprodukƟon aller Schweizer KVA ist auf Abbildung 4 dargestellt. 

 
Abbildung 4: StromprodukƟon aus KVA, in MWh. Die 29 Schweizer KVA produzieren seit Jahren mehr als 1.5 TWh Strom pro 
Jahr. Die numerischen Werte der dargestellten Daten sind in Anhang 1 zusammengestellt. 
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Die StromprodukƟon aus KVA führt zu CO2 -Emissionsverminderungen, in dem der von den KVA 
bereitgestellten Strom nicht anderweiƟg beschaffen werden muss. Der vereinbarte Emissionsfaktor 
für Strom beträgt: 

EFele= 29.6kg CO2 /MWh 

Die entsprechende CO2 -Menge wird gemäss Gleichung (5) von den BruƩo-Emissionen abgezogen. 
Der jährliche Abzug ist auf Abbildung 6 dargestellt. 

ProdukƟon von Wärme 
Sämtliche Schweizer KVA speisen Wärme in Fernwärmenetze ein. Viele produzieren auch 
Prozesswärme in der Form von Dampf für die Industrie. Der jährliche Wärmeabsatz (Heisswasser und 
Dampf) ist auf Abbildung 5 dargestellt, mit und ohne WiƩerungskorrektur. 

 
Abbildung 5: Wärmeabsatz der KVA in MWh, ohne und mit WiƩerungskorrektur. Die 29 Schweizer KVA produzieren seit 
Jahren mehr als 3 TWh Wärme für Fernwärmenetze oder Industrieprozess pro Jahr. Die numerischen Werte der dargestellten 
Daten sind in Anhang 1 zusammengestellt. 

Die Nachfrage für Wärme in Fernwärmenetze hängt von der WiƩerung ab. Um den Einfluss der 
WiƩerung zu kompensieren, wird der Wärmeabsatz EW gemäss folgender Gleichung korrigiert: 

𝐸௪, = ቆ
40%

𝐹𝑊𝐵
+ (1 − 40%)ቇ × 𝐸௪ 

(6) 

mit 40% der Anteil wiƩerungsabhängige Wärme, und FWB der jährlich vom BAFU gerechnete 
Korrekturfaktor für die WiƩerung 1. 

Die externe Nutzung der KVA-Abwärme führt zu CO2 -Emissionsverminderungen, in dem diese Wärme 
nicht mit fossilem Brennstoff erzeugt werden muss. Der vereinbarte Emissionsfaktor für Wärme 
beträgt 

EFw= 224.3 kg CO2 /MWh 

Die resulƟerende wiƩerungsbereinigte Emissionsverminderung (Abzug) ist auf Abbildung 6 
dargestellt. 

 
1 Vgl. Kapitel 1.3 «WiƩerungsbereinigung» in «Emissionen von Treibhausgasen nach CO2 -Gesetz und 
Übereinkommen von Paris», BAFU, April 2023. Bei den 40% wiƩerungsabhängiger Wärme handelt es sich um 
einen geschätzten DurchschniƩ über alle KVA. Der Anteil wiƩerungsabhängige Wärmelieferung kann von KVA zu 
KVA stark variieren. Er ist zum Beispiel kleiner bei Anlagen, die hauptsächlich Prozessdampf für die Industrie 
bereitstellen. 
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Rückgewinnung von Metallen aus Schlacke und Filterasche 
Die Metallrückgewinnung aus den Verbrennungsrückständen führt zu indirekten 
Emissionsverminderungen, indem die anderweiƟge Gewinnung und Herstellung der Metalle ersetzt 
wird.  

𝑀𝑅𝑊௧ = 𝐸𝐹௧ × 𝑀௧  (6) 

Mit  

 Mmet [t]: Die Menge Metalle, die jährlich aus den Verbrennungsrückständen (Schlacke und 
Filterasche) rückgewonnen wird.  

 EFmet[t CO2 pro t Metalle]: der metallspezifische Emissionsfaktor (vgl. Tabelle auf nächste 
Seite). 

Ein CO2 -Abzug wird für die Rückgewinnung folgender Metalle gewährt: Eisen (Fe), Aluminium (AI), 
Kupfer (Cu), Stahl rosƞrei, Zink (Zn), Blei (Pb), Gold (Au), Silber (Ag). Die vereinbarte 
Emissionsfaktoren für jeden Metall sind in folgender Tabelle aufgelistet. 

  EFmet (t CO2 pro t Metalle) 
Eisen (Fe)  1.51 
Aluminium (Al)  8.69 
Kupfer (Cu)  1.35 
Stahl rosƞrei  4.15 
Zink (Zn)  2.44 
Blei (Pb)  1.39 
Gold (Au)  1‘0813.9 
Silber (Ag)  469.4 

 

Der resulƟerende CO2 -Abzug ist zusammen mit den Abzügen für Wärme- und Stromabsatz auf 
Abbildung 6 dargestellt. 

 
Abbildung 6: CO2 -Abzüge aus der ProdukƟon von Wärme und Strom sowie aus der Rückgewinnung von Metallen gemäss 
Gleichung (5), in Tonnen CO2 pro Jahr. Die numerischen Werte der dargestellten Daten sind in Anhang 1 zusammengestellt. 

Alle Terme von Gleichung (5) sind jetzt besƟmmt, und die NeƩo-CO2 -Emissionen können berechnet 
werden. Das Ergebnis ist auf Abbildung 7 dargestellt (blaue Kurve). 
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Abbildung 7: BruƩo-CO2 -Emissionen EMB sowie NeƩo-Emissionen EMNeƩoCO2,fossil gemäss Gleichung (5), in Tonnen CO2. 
Zwischen 2010 und 2020 haben die NeƩo-Emissionen um 253’393t abgenommen. Die Abnahme der NeƩo-Emissionen setzt 
sich fort. Die BruƩo-Emissionen sind proporƟonal zu verwerteten Abfallmengen und entwickeln sich entsprechend. Die 
numerischen Werte der dargestellten Daten sind in Anhang 1 zusammengestellt.  

NeƩo-Emissionen: Bewertung der Entwicklung  
In der Vereinbarung von 2014 haƩen sich die KVA verpflichtet, ihre NeƩo-CO2-Emissionen bis 2020 
gegenüber dem Jahr 2010 um 200 000 Tonnen sowie über den gesamten Zeitraum 2010–2020 um 
eine Million Tonnen zu reduzieren. 

Mit MedienmiƩeilung2 vom 16. März 2022 stellte der Bund fest, dass die 2014 festgelegten 
Verminderungsziele unter BerücksichƟgung der WiƩerung erreicht wurden. 

Wie aus Abbildung 7 ersichtlich, haben die NeƩo-Emissionen zwischen 2020 und 2022 noch einmal 
stark abgenommen. Dies ist in erster Linie auf die Abnahme der verbrannten Abfallmenge 
zurückzuführen (vgl. Abbildung 3). Insbesondere hat die Abfallmenge aus der Schweiz (Abfall CH auf 
Abbildung 3) gegenüber 2021 um 138’00t abgenommen. Diese Abnahme der inländischen Mengen 
hängt wahrscheinlich mit den SƟmmungsschwankungen des Konsumenten zusammen. Auch der 
Umsatz mit «sonsƟgen Haushaltsgeräten, TexƟlien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf» 
(Warengruppe 475 nach der BfS-Klassierung) zeigt eine Spitze in 2021, gefolgt von einer starken 
Abnahme in 2022.  

Abbildung 8: Indexierter Verlauf des Detailhandel-Umsatzes für die Warengruppe 475, wozu auch Möbeln gehören. Auch 
indexiert dargestellt ist die Abfallmenge aus der Schweiz (Abfälle CH aus Abbildung 3). 

Die zukünŌige Entwicklung der BruƩoemissionen hängt in erster Linie von der Menge des 
behandelten Abfalls ab. Aufgrund des Bevölkerungswachstums dürŌe diese eher steigen. Eine 

 
2 CO2 -Emissionen: Vereinbarung zwischen Bund und Kehrichtverbrennungsanlagen, MedienmiƩeilung des 
UVEK vom 16.03.2022, hƩps://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmiƩeilungen.msg-id-
87605.html 
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ungünsƟge Entwicklung der WirtschaŌ könnte aber der Effekt der Bevölkerungswachstum 
kompensieren. 

Was die Entwicklung der CO2-Abzüge betriŏ, setzt sich die Ausbauphase der Fernwärmenetze fort, so 
dass der Abzug für den Wärmeabsatz voraussichtlich weiter steigen wird. Dagegen scheint die 
Stromerzeugung ein Plateau erreicht zu haben. Ein AnsƟeg des Strom-Abzuges ist deshalb nicht zu 
erwarten. Beim Abzug für Metallrückgewinnung besteht noch ein gewisses Potenzial, insbesondere 
bei der SorƟerung von Nichteisenmetallen wie Zink, Kupfer, Silber und Gold. Angetrieben durch eine 
intakte InnovaƟonsdynamik, dürŌe der Abzug für die Rückgewinnung von Metallen weiter steigen. 
Dieser AnsƟeg wird natürlich durch die Menge des behandelten Abfalls begrenzt: Wenn die KVA 
weniger Abfall behandeln, werden natürlich auch weniger Metalle zurückgewonnen. 

Vereinbarung 2022 
Der Bund und die Schweizer Betreiber von Kehrichtverbrennungsanlagen haben 2022 die 
Vereinbarung zur RedukƟon der CO2 -Emissionen der Branche erneuert. Die Vereinbarung wurde 
erneut zwischen dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
KommunikaƟon (UVEK) und dem Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen 
(VBSA) abgeschlossen. Diese neue Vereinbarung löst jene aus dem Jahr 2014 ab, die Ende 2021 
auslief. 

Die Vereinbarung 2022 verpflichtet die KVA-Betreiber dazu, bis 2030 mindestens eine Anlage zur CO2-
Abscheidung in Betrieb zu nehmen. Die Anlage soll eine minimale Nennkapazität von jährlich 100 000 
Tonnen CO2 aufweisen und so viel CO2 abscheiden, wie es die Transport-, Speicherungs- und 
Nutzungsbedingungen zulassen. GleichzeiƟg müssen die KVA-Betreiber die Grundlagen dafür legen, 
dass die CO2 -Abscheidung und Speicherung miƩel- bis längerfrisƟg im grossen Massstab eingesetzt 
werden kann. Die Vereinbarung gibt dafür jährliche Zwischenziele vor. 

Mit der Vereinbarung 2022 verpflichtet sich der VBSA, für die Dauer der Vereinbarung -
voraussichtlich 10 Jahre - im DurchschniƩ eine Million Franken pro Jahr in die Entwicklung von 
Technologien und Systemen zur Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO2 zu invesƟeren.  

Zwischenziel 2022 
Das für das Jahr 2022 vereinbarte Zwischenziel lautet: „Festlegung der Strukturen und der 
Finanzierung für die TäƟgkeiten im Rahmen dieser Vereinbarung bis 2025.“ 

Der VBSA hat dieses Zwischenziel erfüllt, in dem er einen zweckgebundenen Fonds, den VBSA-
Klimafonds, geschaffen hat. 

Die KVA-Mitglieder des VBSA finanzieren die Kosten, die aus der Erreichung der Vereinbarungsziele 
anfallen. Dazu bezahlt jede KVA jährlich einen besƟmmten Betrag in einen zweckgebundenen Fonds, 
den VBSA-Klimafonds. Formell wird dieser Betrag als ein ausserordentlicher Mitgliederbeitrag für 
KVA-Betreiber erhoben. Der VBSA-Vorstand stellt jährlich den Antrag zur Erhebung des 
ausserordentlichen Mitgliederbeitrags vor der Generalversammlung. Dabei legt er die Höhe des 
ausserordentlichen Beitrags so, dass die Summe der jährlich erhobenen ausserordentlichen Beiträge 
im Bereich von CHF 1 Mio (+/- 10%) liegt. Diese Summe fliesst vollumfänglich dem VBSA-Klimafonds 
zu. 

Für das Jahr 2022 wurde zum ersten Mal der ausserordentlicher Mitgliederbeitrag für die KVA-
Mitglieder von CHF 0.275 pro Tonne verbrannter Abfall von der Generalversammlung beschlossen. 
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Der VBSA invesƟert die Beträge des VBSA-Klimafonds in die Erreichung der Vereinbarungsziele. Die 
Richtlinien zur Verwendung des VBSA-Klimafonds (Anhang 2) legen das Entscheidungsverfahren über 
Finanzierungsanträge fest. 

Eine aktuelle Auflistung der finanzierten Projekte ist auf die zu diesem Zweck geschaffene 
Internetseite www.vbsa-co2.ch ersichtlich. 

Die wichƟgsten Projekte, die 2022 durch den VBSA-Klimafonds miƞinanziert wurden, sind: 

Projektbezeichnung  Beitrag VBSA-Klimafonds 
CO2 Kompetenzzentrum ZAR  CHF 600‘000.- 
DemoUpCarma ETHZ  CHF 155‘000.- 
Horgen CCS Phase 2  CHF 200‘000.- 
Entwicklung Methode für Bewertung 2023  CHF 45‘000.- 
Diverse kleinere AuŌräge  CHF 42‘000.- 

Beim Projekt „Entwicklung Methode für Bewertung 2023“ wurden Vorarbeiten zur Erreichung des 
Zwischenzieles 2023 geleistet. Dieses lautet: „Umfassende Prüfung des Potenzials für die Umsetzung 
von Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO2 bei jeder Schweizer KVA und des damit 
verbundenen InvesƟƟonsbedarfs. Bei dieser Prüfung werden insbesondere die aktuelle 
Energienutzung der jeweiligen KVA, die Möglichkeiten zur Speicherung, Nutzung und zum 
Abtransport des CO2 sowie mögliche PartnerschaŌen mit Transport- und Speicherdienstleistern 
berücksichƟgt.“ Die Arbeiten zu dieser „umfassenden Prüfung“ sind derzeit (Juni 2023) in vollem 
Gang. 

Weitere InformaƟonen zu den (mit)finanzierten Projekten, inklusiv eine audiƟerte Buchhaltung des 
VBSA-Klimafonds, sind auf die Internetseite des Fonds www.vbsa-co2.ch zu finden. 

Mit der Schaffung des VBSA-Klimafonds und die Erarbeitung der entsprechenden Richtlinien erachtet 
der VBSA das Zwischenziel 2022 als erreicht.  
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Anhang 1: Zusammenstellung aller im Bericht dargestellten Daten 
Die zum Bericht gehöhrenden Excel-Datei enthält auch anlagespezifische Daten. 

  



Bericht 2022 CO2-Vereinbarung 2022  

13 
 

Anhang 2: Richtlinien 2022 zur Verwendung des VBSA-Klimafonds 
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